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Regierungsvorlage 

1976, 
Preise 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
mit welchem Bestimmungen über 
für Waren und Dienstleistungen er-

lassen werden (Preisgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Anwendungsbereich 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz findet auf den 
K:1einverkauf von Waren und auf ,die Erbringung 
von Dienstleistungen Anwendung, wenn 

1. S1e ,der Befriedigung der notwendigen Be­
dürfnisse des Lebens d1enen, 

2. der Kleinverkauf oder die Erbringung der 
Dienstleistung ,durch Unternehmer erfolgt 
und 

3. nicht besondere Rechtsvorschriften be­
stehen. 

(2) Untemehmer im Sinne dieses Bundesge­
setzes sind 

1. Personen und Personeng,esellschaften, die 
eine der Gewerbeordnung 1973 unterlie-
gende Tätigkeit ausüben, ' 

2. land- und forstwirtschaftliche Erwerhs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften, auf deren Tä­
tigkeit die Gewerbeordnung 1973 lediiglich 
gemäß § 2 Abs. 1 Z. 4 und Abs. 5 der Ge­
werbeordnung 1973 nicht anzuwenden ,ist. 

Festsetzung von Preisen 

§ 2. (1) Der Bundesminister für Handel, Ge­
werbe ~nd Industrie kann zur Sicherstellung 
möglichst sta:b~ler Preise für den Kleinverkauf 
von Waren und für die Erbl1ingung von Dienst­
leis~ungen (§ 1) volkswirtschaftlich ger,echtfertigte 
Höchstprerse festsetzen. 

(2) Die gemäß Abs. 1 festzusetzenden Preise 
sind volkswirtschaftlich gerechtfertigt, wenn sie 
sowohl den bei Ider Erzeugung und im Vertrieb 
oder bei der ErbI'lingung der Dienstleistung je­
weils bestehenden volkswirtschaftlichen' Verhält­
nissen als auch der jeweiligen wirtschaftlichen 
Lage der Verbraucher oder Leistungsempfänger 
bestmöglich entsprechen. 

Verfahren 

§ 3. Eine Preisfestsetzung gemäß § 2 bnn ~on 
Amts wegen oder auf VorschlaJg eines der im 
§ 4 Abs. 2 Lit. a genannten Bundesmin~sterien 
oder einer der im § 4 Abs. 2, lit. b genannten 
Körperschaften durch Verordnung erfolgen. Das 
Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 
Industl'ie hat zunächst die Vertreter ,der nach 
Maßgabe. des § 8 berührten Bundesministerien 
und die Vertr,eter der im § 4 Abs. 2mt. b ge­
nannten Körperschaften zu hören und sodann 
vor Erlassung einer Verordnung der Komm~ssion 
(§ .4) einen Vorschlag auf behördliche. Fest­
setzung von P,reisen zur Begutachtung vorzu­
legen. 

Kommission 

§ 4. (1) Beim Bundesministerium für Handel, 
Gewel'be und Industrie wird unter dem Vorsitz 
des Bundesministers für Handel, Gewerbe IUno 
Industrie oder eines von ihm bestellten Ver­
treters g·emäß § 8 des Bundesminister,iengesetzes 
1973 eine Kommissiori errichtet, deren Aufgabe 
es ist, den im § 3 zweiter Satz genannten Vor­
schlag des Bundesministeriums für Handel, Ge­
werbe und Industrie auf Preisfestsetzung gemäß 
§ 2 zu begutachten. 

(2) Der. Kommission gehören ferner an: 
a) Je ein Vertreter dies Sundesm1nisteriums 

für Finanzen, des BUIl!desministeriums für 
Land- und Forstwirtschaft und des Bundes­
ministeriums für sozia.le Vierwaltung; 

b) je ein Vertreter der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft, des österreich,i­
schen Arbeiterkammertages und der Präsi­
dentenkonferenz der Landw,irtschaftskam­
mern österr,eichs. 

(3) Für jeden Vertreter ist ein Ersatzmann zu 
bestimmen. 

(4) Die Vertr,eter der Bundesministerien und 
deren Ersatzmänner sind von den zuständig,en 
BundesmiIllistern zu besteHen, die Vertreter der 
im Ahs. 2 .Lit. b g,enannten Körperschaften und 
ihre Ersatzmänner sind von diesen Körperschaf-
ten Zu entsenden. . 
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2 104 der Beilagen 

(5)' Der Vorsi:tzende kann zU den Beratungen 
der Kommission Sachverständige heranziehen. 

.1. Waren, deren Preis aus Finanzmittelndes Bun­
,des gestützt wir,d oder bei denen zweckgebun­
dene Einnahmen des Bundes eingehoben wer­
den, das Einvernehmen mit dem Bundesmini­
ster für Finanzen und bei 

§ 5. (1) Für die .Begutacht.ertätigkeit der Kom­
mis!rion ist die Anwesenheit von mindestens zwei 
Drittel der Mitglieder (IErsatzmänner) erforder­
lich. Sollte die erforoerliche Zahl der MitgIieder 
(Ersatzmänner) zu Begj,nnder Sitzung nicht an­
wesend sein, so hat .die Kommission eine haIbe 
Stunde nach <dem in ,den Einladungen genannten 
Termin neuerlich zusammenzutreten und die 
Tagesordnung ohne RückS'icht auf die Zahl der' 

. anwesenden Vertreter zu behandeln. 

(2) Können sich die anwesenden Kommissions­
mitglieder (Ersatzmänner)' nicht auf ein einheit­
liches Gutachten einigen, so sind die Stellung­
nahmen aller an.wesenden Kommissionsmitglieder 
(Ersatzmänner) im Sitzungsprotokoll festzuhal­
ten. 

§ 6. (1) Die Mitgli.eder (Ersatzmänner) der 
~ommis&ion sowie allenfaHs herangezogene Sach­
verständige dürfen Amts-, Geschähs- oder Be­
triebsgeheimnisse, die ihnen in dieser Eigenschaft 
anv,ertraut wurden oder zugänglich gewor.den 
sind, während der Dauer ihrer Uestellung und 
auch nach Erlöschen ihrer Funktion nicht offen­
baren oder verwerten. Sie sind, soweit sie nicht­
beamtete Vertreter sind, vom Bundesminister für 
Handel', Gewerbe und Industrie auf die gewissen­
hafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten Z·u ver­
pflichten. 

(2) Abs. 1 gilt s~nngemäß für die Anhörung 
durch die Landeshauptmänner (§ 7 Abs. 2). 

Übertragung der Zuständigkeit 

§ 7. (1) Der Bundesminister für Handel, Ge­
werbe und Industrie kann seine Zuständigkeit 
zur Festsetzung von Preisen auf die Landeshaupt­
männer, sind j,edochdie Voraussetzungen nur 
für bestimmte Bundesländer gegeben, auf die 
Landeshauptmänner dieser Bundesländer, durch 
V,erordnung übertragen, sofern die bei der Preis­
festsetzung zu berücksichtigenden Umstände in 
den ·einzelnen Bundesländern verschieden sind 
un'd dies im Intel1esse der Zweckmäßigk.eit, Rasch­
heit, Einfachheit und Kostenersparnis gelegen ist. 

(2) Di'e Landeshauptmänner habe~ bei der 
Preisfestsetzung auf Grund ,der ihnen gemäß 
A:bs. 1 übertragenen Zuständigkeit anstelle der 
Kommiss,ion (§ 4) die Landeskammer der g·e­
werb:lichen Wirtschaft, die Kammer für Arbeiter 
und Angestellte und die Landwirtschaftskammer 
des betrdfenden Landes zu hören. 

Herstellung des Einvernehmens 

§ 8. Soweit Angelegenheiten gemäß den §§ 2, 
3 und 7 durch Verordnung des Bundesministers 
für Handel, Gewerbe und Industrie geregelt wer­
den, ist bei 

2. Waren, die ,dem Marktordnungsgesetz 1976 
oder dem Bundesgesetz vom 27. März 1969 
über die Erhebung eines Importausgleiches bei 
der Einfuhr von Erzeugnissen der Geflügel­
wirtschaft, BGBL Nr. 135, untedieg.en, das 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft herzustellen . 

Ersichtlichmachung der Preise. 

§ 9. (1) Unl!·ernehmer, ,die War,enim Klein­
verkauf (§ 1) veräußern, sind verpflichtet, die 
für diese Waren geforderten Preise ersichtlich zu 
machen. 

(2) Die Verpflichtung gemäß Abs. 1 gilt sinn­
gemäß auch für die Verabreichung von Speisen 
und ,den Ausschank von Getränken durch andere 
Unternehmer als Gastgewerbetreibende. 

(3) Gastgewerbetreibende, Friseure, Schuh­
macher, Instandsetzer von Schuhen, Wäscher, 
Chemisch putzer, Garagierungsgewerbetreibende, 
Transportunternehmer sowie Gewerbetreihende, 
die den Betrieb einer Badeanstalt oder einer 
Tankstelle ausühen, sind verpflichtet, die Preise 
für ihre w.esentlichen Dienstleistungen ersichtlich 
zu machen. 

(4) Die Verpflichtung zur Ersichdichmachung 
der Preise gilta:uch für Dienstleistungen, die ein 
Unternehmer durch einen anderen Unternehmer 
erbringt. 

(5) Die Pr,eise sind einschließlich der Umsatz­
steuer und sonstiger Preisbestandteile ersichtlich 
zu machen. Dies gilt auch für Preise, die in 
anderer Art und Weise öffentlich angekündigt 
werden. 

{6) Die Preise sind unter Angabe der handels­
üblichen Gütebezeichnung und Verkaufseinheit 
oder der Art der Dienstleistung ,enich'tlich zu 
machen. AUe ersichtlich g.epIachten Preise müssen 
gut und deutlich lesbar sein. 

(7) Die Preise der Waren, die in Scha)lfenstern, 
Sch:mkästen innerhalb oder außerhalib der Ge­
schäftsräume, auf Y;erkaufsständen oder sonstwie 
sichtbar ausgesteHt werden, sind durch Preis­
schilder ersichtlich zu machen. 

(8) Bei Waren, die zum baldigen Verkaufe 
bereitgehalten werden, sind die Preise dadurch 
ersichtlich zu machen, daß ·die Waren, ihre Um­
hüllungen oder die Behälter (Regale), ~n denen 
sie sich befinden, beschriftet oder mit Preissch,il­
dern versehen werden, oder dadurch, ·daß Preis­
verzeichnisse an leicht 'sichobarer SteHe angebracht 
werden. Soweit dies wegen ,der Vielza:hl der an-
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gebotenen Waren nicht tunlich ist, können auch 
Preislisten zur Einsichtnahme au~gelegt werden. 

(9) Die P.l"eise für die im Abs. 3 genannten 
Dienstleistungen sind in Verzeichnisse aufzuneh­
men, die an 'leicht sichtbarer Stelle anzubringen 
sind (etwa im Schaufenster oder Geschäftsra'Um). 

(10) Gastgewerbetreibende haben Preisver­
zeichnisse für Speisen und Getränke in aus­
reichender Anzahl auf den Tischen aufzulegen 
und jedem Gast vor der Entgegennahme von 
BesteHungen und bei der Abrechnung auf Ver­
langen vorzulegen. Die Preisver7!eichnisse müssen 
mindestens die jeweils angebotenen Speisen und 
Getränke undi ,den Tag der Erstetlung enthalten. 

(11) In kleineren Gastgewel"bebetri'eben g,ilt 
Abs. 10 erster Satz nidrt, wenn die Gäste die 
Preise aUs Preisverzeichnissen ersehen können, 
die in den zur Verabreich,ung von Spei'Sen oder 
zum Ausschank von Getränken bestimmten,Be­
triebsräumen oder al1fäUiJgen sonstigen Betr,iebs­
flächen an leicht sichtbarer SteHe angebracht sind. 

(12) GastgewerhetI'eibende, die regelmäßig 
warme Speisen verabreichen, haben über die 
ihnen gemäß Abs. 10 oder 11 auferl<egten Ver­
pflichtungen hinaus ein von außen lesba,r'es Preis­
verzeichnis neben oder in der Nähe der Ein­
gangs tür anzubringen, in dem die Preise dieser 
Speisen verzeichnet sind. 

(13) Für Dienstleistungen anderer als der im 
Abs. 3 genannten Unternehmer kann der Bun­
desminister für Handel, Gewerbe und Industrie 
die Auszeichnungspflicht und -a,rt für Preise ent­
sprechend den in den Abs. 1 bis 12 festgelegten 
Grundsätzen durch VeroI'dnung festlegen, wenn 
dies zur Sicherung der Preisvergleichsmöglich­
keit erfoflderlich ist. Hiebei kann vorgesehen 
w,erden, daß der Preis des für die Dienstleisrung 
erforderlichen Materials gesondel1t ersichtlich zu 
machen ist. 

(14) Wenn volkswirtschaftliche Gründe dafür 
spI'echen, kann der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie von der Verpflichtung 
zur Ersichtlichmachung der Preise durch Verord­
nung Ausnahmen anordnen oder durch Verord­
nung nähere Vorschriften über die Art der Er­
sichtlichmachung der Preise für einzelne 
Branchen und innerhalb dieser erlassen. 

(15) An Letztver'braucher geridrtete Anbote 
und Kostenvoranschläge sind so zu erstdlen, daß 
die Umsatzsteuer in der Endsumme des Anbotes 
oder Kostenvoranschlages eingeschlossen ist. 

Preisüberwachung 

§ 10. (1) Die Preisüberwachung obliegt den 
BezirksvecrwaltungsbehöI'den. Sie können sich 
hiebei ,der Organe der Bundesgetl!da'I'ffierie be­
dienen. Im Wirkungsbereich einer IBun,despolizei­
behörde obliegt die Preisüberwachung dieser. 

(2) Soweit dies zur Preisüberwach,ung erforder­
lich ist, sind die Organe der Preisüberwachung 
(Abs. 1) ber'echtigt, die Betriebe während der 
Betriebszeit zu betreten und zu bellichtigen. 

(3) Soweit dies zur Preisiiberwachung erforder­
lich ist, haben die Unternehmer oder deren Be­
auftragte den Organen der Preisüberwachung das 
Betreten und die Besichtigung des Betriebes zu 
ermöglichen. 

(4) Die Organe der Preisüberwachung haben 
bei den Amtshandlungen gemäß Abs. 2 un'd 3 
darauf Bedacht zu nehmen, daß jede nicht un­
bedingt erforderliche Störung oder Behinderung 
des Bet6ehes veI'ffiieden wird. 

Auskunftspflicht 

§ 11. (1) Unternehmer sowie gesetzliche und 
freiwiUige Vere~nigungen von Unternehmern 
sind verpflich!tet, ,den für die Vollziehung dieses 
B'Undesgesetzes zuständigen ß,ehör.dlCn auf der,en 
Verlangen über alles, was für die P,reisfestsetzung 
und die Pr,eisuberwachung erforderlich ist, 
kostenlos AuskJunft zu 'erteilen und zu diesem 
Zwecke auch in ihre Geschäftsbücher und sonsti­
gen Aufz,eichnungen Einsicht zu gewähren. Die 
erhaltenen Auskünfte dürfen nur für die Voll­
ziehung dieses Bundesgesetzes verwendet werden. 

(2) htder Unternehmer nicht enreichbar, so 
trifft die Verpflichtung die mit der Betriebsfüh­
rung beauftragte Person oder die Person, die 
tatsächlich die Betniebsführung wahrnimmt. 

Kundmachung von Verordnungen 

§ 12. Die Verordnungen auf Grund dieses 
Bundesgesetzes sind im "Amtsblatt zur Wien er 
Zeitung" kundzumacherl. Sie treten, sofem für 
den Wirksamkeitsbeginn kein anderer Zeitpunkt 
festg,esetzt wi'rd, mit ß,eginndes der Kund­
machung folgenden Tages in Kraft .. 

Strafbestimmungen 

§ 13. (1) Unternehmer, die im Kileinverkauf 
für eine Ware oder für die Erbringung eine, 
Dienstleistung (§ 1) ein Entgelt fOI'dern, anneh­
men oder sich versprechen lassen, das 
1. den nach § 2 behördlich festgesetzten Preis 

überschreitet oder, 
2. wenn ein solcher nicht festgesetzt ist, den für 

gleichartige Waren oder Di,enstleistungen am 
Orte des Verkaufs oder der. Erbringung der 
Dienstleistung im ordentlichen Geschäftsver­
kehr jeweils üblichen Preis erheblich über­
schreitet, 

begehen eine Verwaltungsübertretung und sind 
hiefür mit einer Geldstrafe bis zu 50.000 S, im 
Falle ihrer Uneinbringlichkeit mit Arrest bis Zu 
zehn Tagen, im Wiederholungsfalle jedoch mit' 
einer GeLdstrafe bis zu 100.000 S und im Falle 
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4 104 der Beilagen 

ihrer Uneinbringlichkeit mit Arrest bis Zu .zwei 
W ocheri zu bestrafen. 

(2) Unter dem Begriff "gleichartige Ware oder 
Dienstleistung" ist eine Ware (Dienstleistung) zu 
verstehen, die der Ware (Dienstleistung), mit der 
sie' verglichen wir.d, in jeder Hinsicht gleicht oder 
- wenn ,es eine solche Ware (Dienstleistung) 
nicht gibt - zumindest charakteristisch,e Merk­
male aufweist, die denen der Vergleichsware 
(-dienstleistung) stark ähneln. 

(3) Entgelt ist die Summe aller Vermögens­
werte, die aus Anlaß der Veräußerurig der Ware 
oder der Erbr.ingung der Dienstleistung gewährt 
werden oder gewährt werden sollen. 

(4) Das gewährte unzulässige Entgelt ist ganz 
oder teilweise für verfallen zu erklären. 

. (5) Unter unzulässigem Entgelt im Sinne dieses 
Bundesgesetzes ist der Unterschied zwischen dem 
Entgelt und dem zulässigen Preis zu verstehen. 

§ 14. (1) Wer den Bestimmungw der §§ 9, 
10 Abs. 3 oder 11 oder ,einer auf Grund des § 9 
er1a~senen Verordnung zuwiderhandelt, begeht 
eine V,erwaltungsü:bertretung und ist hidür mit 
einer Geldstrafe bis zu 15.000 S, im FaJ!le ihrer 
Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu einer Woche 
zu bestrafen. 

(2) Wurde ,die Bestellung eines Geschäftsführers 
gemäß § 39 der Gewerbeordnung 1973 rechts­
wirksam angezeigt oder genehmigt, so trifft die 
strafrechtliche Verantwortlichkeit für die Ein­
haltung des § 9 und einer auf Grund des § 9 
erlassenen Vero,rdnung den Geschäftsführer u,nd 
sind bei Zuwiderhandlungen Geld- und Arrest­
strafen gegen diesen zu verhängen. 

(3) Der Unternehmer ist neben ,dem Geschäfts­
führerstrafbar, wenn er die Verwaltungsüher­
tretung wissentlich dul.dete oder wenn er es bei 
der Auswahl des Geschäftsführers an der erfor­
derlichen SorgfaLt hat fehlen lassen. 

(4) Wer vom Unternehmer mi,t ,der Führung 
einer weiteren Betriebsstätte betraut ist, ist für 
die EinhaItung des § 9 und einer auf Grund des 
§ 9 erlassenen Verordnung neben dem Unter­
nehmerstrafrechtlich verantwortlich und sind 
Geld- und Arreststrafen auch gegen ihn zu ver­
hängen, wenn er -d'iesbezüg,Lichen Aufträgen des 
Unternehmers zuwidergehandelt hat. 

§ 1'5. (1) Die Durchführung von Verwaltungs­
strafverfahr,en nach diesem Bundesgesetz oblliegt 
den Bezirk,sverwaltungsbehörden, im Wirkungs­
bereich einer Bundespolizeibehärde dieser. Die 
Bunde~gell!darmerie hat bei der Einleitung und 
Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren 
mitzuwirken. 

(2) Die V.erjäh1'Ungsfr~st (§ 31 Abs. 2 VStG 
1950) beträgt bei den Verwaltull!gsübertretungen 
nach diesem Bundesgesetz sechs Monate. 

§ 16. Die Verletzung von Geheimnissen eilt­
gegen dem § 6 ist nach § 122 des Strafgesetz­
buches zu bestrafen, wenn die Tat nicht nach 
elner anderen Bestimmung mit strengerer Strafe 
bedroht ist. 

§ 17. (1) Die für die Strafverfolgung in erster 
Instanz zuständige ß.ehörde hat jedem, der auf 
Grund einer ihn treffenden, wenn auch bereits 
erfüHten rechtsgeschäftlichen Verpflichtung An­
zeige wegen Verdachtes ,der Verwaltungsübertre­
tung nach § 13 Ahs. 1 Z. 2 erstattet hat, auf Antrag 
mitzuteilen, ob von der Einileitung eines Verwal­
tungsstrafverfahrens Abstand genommen oder ob 
ein allenfalls eingeleitetes Verwaltungsstrafver­
fahren durch Einstellung oder durch ein Straf­
erkenntnis abg,eschlossen wor,den ist. Im Falle 
der Einstellung ist auch der Grund .Jer Einstel­
lung (§ 45 Abs. 1 lit. abis c VStG 1950) bekannt~ 
zugeben. 

(2) Die Mitteilung g,emäß Abs. 1 hat binnen 
zwei Wochen; nach der Abstandnahme von der 
Einleitung eines Verfahrens, nach der Einstellung 
des Verfahrens oder nach Rechtskraft des Straf­
·erkenntnisses, wird der Antrag jedoch erst nach 
Abstandnahme oder nach Abschl'uß des Verfah­
re~s gestellt, binnen zwei Wochen nach dem Ein­
langen des Antrages bei der zuständigen Behörde 
zu erfolgen. 

Schlußbestimmungen 

§ 18. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 
1976 in Kraft. .. 

(2) Verordnungen auf Grund der Vorschrift,en 
dieses Bundesgesetzes können bereits von dem 
seiner Kundmachung folgenden Tag an erlassen 
werden. Die Bestimmungen der §§ 3 bis 5 finden 
hiebei keine Anwendung. Die nach diesem Ab­
satz erlassenen Verordnungen treten frühestens 
mit ,dem im Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt in 
Wirksamkeit. 

(3) Die Bestimmungen des § 73 Abs. 2 und 3 
,der Gewerbeordnung 1973 und des § 32 des 
Bundesgesetzes vom 26. September 1923, BGBL 
Nr. 531, gegen den un~auteren Wettbewerb, in 
der geltenden Fassung, soweit letzterer die Er­
sichtlichmachung des Preises der Ware, ausge­
nommen des Preises in Beziehung auf bestimmte 
Gewichts- oder Mengeneinheiten, betrifft, sind 
während der Geltungsdauer dieses Bundesgesetzes 
insoweit nicht anwendbar, als dieses Bundesg,e­
setz oder auf Grund di,eses Bunde~gesetzes er­
las,sene Verordnungen entsprechende besondere 
Vorschriften enth:lllten. 

(4) Die Bestimmungen der auf Grund des § 375 
Abs. 1 Z. 47 der Gewerbeordnung 1973 his zur 
Erlassungder in der Gewerbeordnung 1973 vor-
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gesehenen entsprechenden. Verordnung als Bun­
desge~etz in Geltung stehenden Veror.anungdes 
BUndesministeriums für Handel. und Wiederauf­
bau über die Ersichtlichmachung der Preise im 
Gast- und, SchankgeweI1be, BGB!. Nr. 46/1954, 
in der Fassung der' Kundmachung BGB!. Nr. 
,276/1959, werden durch dieses Bundesgesetz 
nicht berührt. 

(5) Mit der VoHziehung dieses Bundesgesetzes 
sind 

hinsichtlich des§ 16 der Bundesminister für 
Justiz, 

hinsichtlich der §§ 10, 15 und 17 der Bundes­
minister für Handel, Gewerbe und Industrie urid 
der Bundesminist,er für Inneres und 

hinsicht'lich der übrigen Bestimmungen - nach 
Maßgabe des § 8 im Einvernehmen mit den 
Bundesministern für Finanzen und für Land­
und Forstwirtschaft - ,der Bundesminister für 
Bandei, Gewerbe und Industrie betraut. 

Erläuterungen 

Allgemeines 

Der vorliegende Gesetz,entwurf sieht eine 
Neuregelung der Sachgebiete des. Preisregelungs~ 
gesetzes 1957, BGB!. Nr. 151, und des Preis­
treibereigesetzes 1959, BGB!. Nr. 49, vor und 
saM nach dem Auslaufen dieser Gesetze, der,en 
Gültigkeit mit 30. Juni 1976 befristet ist, an 

, deren Stelle treten. 

Die Regelungen dieser beiden Gesetze, die im 
wesentlichen auf die unmittelbare Nachkriegszeit 
zurückgehen, enthalten zum Teil sogenannte 
"kompl'exe Normen"; die sich ,nach der Kompe­
tenzverteil'ung .des B-VG weder ausschließlich der 
Bundeskompetenz noch ausschließlich der Lan­
deskompetenz zuordnen lassen. Lediglich solange 
der Bund auf den durch diese Gesetze geregelten 
Sachgebieten gemäß Art. 10 Abs. 1 Z. 15 B-VG 
die Bedarfsgesetzgebung in Anspruch nehmen 
konnte, war eine Regelung durch einfach'es Bun­
desgesetz möglich. Mit dem Inkrafttreten des 
Staatsvertrages yon Wien im Jahre 1955 sind 
jedoch die Voraussetzungen für die Anwendbar­
keit. dieses. Kornpetenztatbestandes weggefallen. 
Seither mußte die Bundeskompetenz in Gesetz­
gebung und VoHziehung für jedes derbeiden 
Ge'setze durch gesonderte Verfassungsbestimmun­
gen begründet werden. Dies geschah jeweils durch 
Aufnahme einer eigenen Kompetenzbestimmung, 
derzufolge die Erlassung und Aufhebung von 
Vmschl'iften; wie sie in dem betreffenden Gesetz 
enthalten waren, sowie die VoHziehung dieser 
Vorschriften vom Wirksamkeitsbeginn des Ge­
setzes bis z,um Ablauf seiner jeweiligen Gültig­
keitsdauer auch, in den Belangen Zlur Bundessache 
erklärt wurde, hinsichdich derer das Bundes­
Verfassungsg,esetz in der Fassung von 1929 etwas 
anderes bestimmt. 

Infolge dieser Verfassungsbescimffiung war. für 
jede Verlängerung der heiden Gesetze ein breiter 
poLitisch'er Konsens erforderlich. Die Folge war, 

daß jeweils trotz langwieriger politischer Aus­
einandersetzungen nur eine kurzfristJige Verlän­
gerung der Geltungsdauer zustande gekommen 
ist. So wurde ,das Pr,eisregelungsgesetz seit seIner 
Wiederverlautbarung im Jahre 1957 vierzehnmal 
und das Preistreibereigesetz 1959 seit seiner Er­
lassung zwölfmal verlängert. Es bedarf keiner 
weiteren Begründung, daß eine solcherart gende­
zu regelmäßig und in kurzen Abständen wieder­
kehrende Ungewißheit über ,den Fortbestand so 
bedeutender Wirtschaftsgesetze sowohl für die 
Administration als auch für die . betroffenen 
Wirtschaftskreise im höchsten Maße unbefriedi­
gend ist. 

Um diese Nachteile der derzeitigen Rechtslage 
für die Zukunft auszuschließen, sollen nach den 
Intentionen des Entwurfes die Regelungen des 
Preisr,egelurigsgesetzes 195] und des Preistreihe­
reigesetzes 1959, soweit sie weiterhin unbedingt 
er.for!derlich sind und die Kompetenz des Bundes 
reicht, nunmehr unrriittelbar auf Grund der 
Kompetenzbestimmungen des B-VG durch ein­
faches Bundesgesetz getroffen und dadurch auf 
eine dauerhafte kompetenzrechtliche Grundlage 
gestellt werden. 

Der vorliegende· Gesetzentwurf enthält ins­
beson,dere ,Regelungen fiber die Festsetzung 
volkswirtschaftlich gerechtfertigter Höchstpreise 
für bestimmte· W3,ren und, Dienstleistungen zur 
Sicherstellung möglichst stabiler Preise. Die 
Preise ,sind volkswirtschaftIich gerechtfertigt, 
wenn sie sowohl den heider Erzeugung und im 
Vertrieb oder bei der Erbringungder Dienst­
leistung jeweils bestehenden volkswirtJschaftli­
chen Verhältnissen als auch ,der j,eweiIigen' wirt­
schaftlichen. Lage der Ve~braucher. oder Lei­
sturigsempfänger. bestmöglich entsprechen. 

Im Rahmen' der kompetenzrechtlichen.Beur­
teilung der einschlägigen Bestimmungen' des 
Entwurfes ist allgemein davon' auszugehen, daß 
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nach der Systematik des B-VG jene Angelegen­
neiten, die dem Staat zur Gesetzgebung und 
Vollziehung übertragen sind, kompetenzmäßig 
derart zwischen Bund und Ländern aufgeteilt 
werden, ,daß jene, ,die in Gesetzgebung und Voll-
2Jiehung' oder nur in Gesetzgebung oder nur in 
der Grundsatzgesetzgebung dem Bund zustehen, 
ausdrücklich aufgezählt sind (Enumerations­
methode; vergleiche die Art. 10 bis 12 B-VG -
die Regelungen der Art. 13 und 14 B-VG kön­
nen im gegebenen Zusammenhang außer Betracht 
bleiben -), während alle übrigen Angelegenhei­
ten in Gesetzgebung und Vollziehung zum Zu­
ständigkeitsbereich der Länder zahlen (Methode 
der Generalklausel; vergleiche Art. 15 Abs. 1 
B-VG). 

Im gegebenen Zusammenhang ,erweist sich nun, 
daß dem Kompetenzkatalog der Art. 10 bis 12 
B-VGein Tatbestand "Preisregelung" fremd ist. 
Im Sinne der vom Verfassungsgerichtshof tins­
besonder,e in den Erkenntnissen Sammlung 
Nr. 2670/1954, 2674/1954 und 5669/1968 ent­
wickelten Rechtsprechung kann daraus jedoch 
nicht von vornherein abgeleitet werden, daß ,die 
Angelegenheiten der Preisregelung als solche ge­
mäß Art. 15 Abs. 1 B-VG ,in die Zuständigkeit 
der Länder faUen würden. Vom kompetenzrecht­
Lichen Standpunkt handelt es sich dabei näm~ 
lich - ähnlich wie dies der Verfassungsg,erichts­
hof in seinem Erkenntnis Sammlung Nr. 2674/ 
1954 hinsichtlich des Begriffes "Raumor,dnung" 
festgestellt hat - 'Um ,einen "komplexen" Begriff, 
der eine Summe verschiedenartig,er normativer 
Festlegungen umfaßt, die verschiedenen Verwal­
tungsgebieten zuzuordnen sind. Die Zuständi.g­
keit zu ,diesen normativen Festlegungen ergibt 
sich demgemäß als Ausfluß der Zuständigkeit 
zur Regelung der jeweiligen Verwaltungsmaterie. 
Innerhalb dersolch'erart gesteckten Gl'enzen sind 
'sowohl der Bund als auch ,die Länder zuständig, 
Regelungen auf dem Gebiet der Preisregelung 
zu ,erlassen. 

Die Beantwortung der Frage nach der Kom­
petenz zu den hier in Rede stehenden Maß­
nahmen ,der Preisregelung setzt daher vor allem 
eine Prüfung des Kompetenzkataloges der Art. 10 
'bis 12 B-VG ,daraufhin voraus, welche der dort 
genannten Kompetenztatbestände eine derartige 
Zuständigkeit mitenthalten. Dabei ist man 'Unter 
dem Gesichtspunkt ,der praktisch,en Bedeutsam­
keit vornehmlich auf den Kompetenztatbestand 
"Angelegenheiten des Gewerbes und der Indu­
stl"ie" im Sinne des Art. 10 Abs. 1 Z. 8 B-VG 
verwieSJen. 

Für die Auslegung dieses Kompetenztatbestan­
des zieht der Verfassungsgerichtshof - wie zur 
Auslegung aller verfassungsrechtlichen Begriffe, 
die im Bundesverfassungsgesetz nicht näher um­
scpcieben sind - die als Versteinerungstheocie 
bezeichnete objektiv-historische Auslegungs-

theorie heran: Es ist daher dieser Begriff in der 
Bedeutung zu verstehen, die ihm zum Zeitpunkt 
seines Wirksamwerdens (das ,ist der 1. Oktober 
1925) nach dem Stand und der Systematik der 
Rechtsordnung zugekommen ,ist. Demzufolge 
erstreckt sich d~e Zuständigkeit des Bundes im 
Sinne des Art. 10 Abs. 1 Z. 8 B-VG "Ange­
legenheiten des Gewerbes und der Industrie" 
insbesondere auf jene Sachgebiete, die zu diesem 
Zeitpunkt den Vorschriften der (historischen) 
Gewerbeordnung 1859 unterworfen waren (ver­
gleiche insbesondere ,die 'bei K I e c a t s k y, Das 
österreich ische Bundesverfassungsrecht, S. 113, 
nachgewiesene Judikatur). 

Es ist unzweifelhaft, daß die Gewerbeordnung 
1859 in der am 1. Oktober 1925 geltenden Fas­
sung Preis regelungs vors chriften enthielt. In die~ 
sem Zusammenhang ist vor allem auf die §§ 51 
und 54 leg. cit. zu verweisen. 

Gemäß § 51 konnte die politische Landesbe­
hörde "für den Kleinverkauf von Artikeln, die 
zu den notwendigsten Bedürfnissen des täglichen 
Unterhaltes gehören, dann für die Rauchfang­
kehrer-, Kanalräumer-, Abdecker-, Transport­
und Platzdienstgewerbe ... Maximaltar,ife" fest­
setzen. Hinsichtlich des Rauchfangkehrer-, Kanal­
räumer- und Abdeckergewerbes hatte eine Maxi­
maltariffestsetzung jedenfalls dann zu erfolgen, 
wenn für die betreffenden Gewerbe eine be2Jirks­
weise \ Abgrenzung der Gewerbeausübung im 
Sinne des § 42 der Gewerbeordnung 1859 ver­
fügt worden war. Die Maximaltariffestsetzung 
hatte - soweit es nicht die Personentransport­
gewerbe betraf, für die gemäß § 51 Abs. 4 der 
Gewerbeordnung 1859 eine Sonderregelung 
galt - "nach Anhörung der Gemeindevertretun­
gen, nach Einvernehmung der Handels- und Ge­
werbekammer und der betreffenden Fachgenos­
senschaften unter Berücksichtigung der bestehen­
den Verhältnisse" zu erfolgen. 

Gemäß § 54 der Gewerbeordnung 1859 war 
der Verordnungsgeber insbesondere ermächtigt, 
Regelungen betreffend die "polizeiliche Kon­
trolle über den Umfang und die Art des Ge­
schäftsbetriebes der Trödler- und Pfandleiher­
sowie der Dienst- und Stellenvermittlungsge­
werbetreibenden" zu erlassen. Darüber hinaus 
unterlagen - gleichfalls nach dieser Vorschrift -
die Personen transport- und Platzdienstgewerbe, 
ferner die Gewerbe der Rauchfangkehrer, Kanal­
räumer und Abdecker, dann die Gast- und 
Schankgewerbe, die Dienst- und Stellenvermitt­
lungsgewerbe und die Leichenbestattungsunter­
nehmungen ... der gewerbepolizeilichen Rege­
lung. 

Wie R i 11 (Grundfragen des österreichischen 
Preisrechts, österreichische Zeitschrift für Wirt­
schaftsrecht, 1974, Heft 4, Seite 100) zutreffend 
- vergleiche etwa P rau n e g ger, Das öster~ 
reichische Gewerberecht, 1924, ~eite 845 - aus-
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führt, bot diese Bestimmung "nam 'herrschender anzuhalten" (H e 11 e c, Kommentar zur Ge~ 
Praxis eine Grundlage dafür, den Konzessions- werbeordnung, Erster Band, Seite 706) und ,sol­
werbern für bestimmte Gewerbe die Vorlage ,cherart einem spe~ifischen Verbra,uchersd:1U~z zu 
eines Gebührentarifs zusammen mit dem Kon- ,dienen (vergleiche in diesem Zusammenhang 'auch 
zessionsantrag aufzutragen und ,für diesen Tarif den Erlaß des Ministeriums des Inneren vom 
das Erfordernis der konzessionsbehördlichen Ge- 22. Oktober 1884,21. 18.111). 
nehmigungzu statuieren". Derartige Geneh- Daraus folgt, 'daß sl'ch der v'or1iegende Entw.urf, migungen von Gebührentarifen waren für das 
Pfandleihergewerbe (§§ 4 und 5 der Verordnung insoweit er Regelungen betreffend eine 'behörd­

liche Höchstpreisfestsetzung unter Bedachtnahme 
betreffend den Betrieb des Pfandleiher gewerbes, 

"
sowohl auf die bei der Erzeugung und ':m Ver-RGBl. Nr. 49/1885), für die Versteigerung be- " 

I trieb oder bei der Erbringung der Dienstleistung 
weg icher Sachen (§ '6 Albs. 1 der Verordnung, jeweils bestehenden volkwirtschaftlichen Ver­
mit der das Gewerbe der Versteigerung beweg-

hältnisse als auch der jeweiligen wirtschaftlichen licher Sachen an eine Konzession gebunden wird, 
Lage der Verbraucher oder Leistungsempfäilger" BGB1. Nr. 1/1922) sOWlie für Theaterkartenbüros 

(§§ 3 bis 5 der Verordnung betreffend die Bin- enthält, in den Grenzen der Bundeskompetenz 
gemäß Ar,t. 10 Abs. 1 Z. 8 B-VG "Angelegen­dung des Gewerbes der Theaterkartenbüros an 

, heiten des Gewerbes und der Industrie" bewegt. eine Konzession, BGBl. Nr. 95/1922) vorgesehen. 

In ähnlicher Weise war gemäß §§ 21 fund 21 g Daran ändert auch nichts, daß die am 1. Ok-
der Gewerbeordnung 1859 für die Gewerbe der tob er 1925 in Geltung befindliche Regelung der 
Dienst- und Stellenvermittlung sowie der Lei- §§ 51 und 54 der Gewerbeordnung 1859 auf 
chenbestattung eine Genehmigungspflicht für die "Artikel, die zu den not wen d [ gs t e n Be­
von den Konzessionswerbern vorzulegenden Ge- dürfriissen des täglichen Unterhaltes gehören", 
bührental1ife bestimmt. und be s tim m t e Arte n von Die n s t-

lei s tun gen, und zwar die der Rauchfang-
Aus all dem folgt, daß die Gewerbeordnung kehrer, Kanalräumer, Abdecker, Transport- und 

1859 nach ihrem Stande am 1. Oktober 1925 Platzdienstgewerbe (§ '51 Abs. 1 der Gewerbe­
durchaus Regelungen enthalten hat, die hinsicht~ ordnung 1859) sowie der Trödler, Pfandleiher, 
lich eines näher umschr,iebenen Kreises von Waren Dienst- und Stellenvermittlungs-, Gast- und 
und Dienstleistungen - sei es im Wege eines Schankgewerbe und der Leichenbestattungs­
generel'len Verwaltungsaktes, sei es im Wege einer unternehmungen (§ 54 der Gewerbeordnung 
Nebenbestimmung ,im Rahmen einer indivi- 1859) abstellt, während der Geltungsbereich des 
duellen Konzessionserteilung - eine behörd- vorliegenden Gesetzentwurfes darüber hinaus 
liche Festsetzung von Höchstpreisen vorgesehen schlechthin an e Waren und D Ii e n s t 1 e i-
haben. b d s tun gen, wenn sie ins eson ere "der Be-

Maßgebliches ,inhaltliches Kriterium dieser 'be- friedigung der not wen d i gen Bedürfnisse 
hördlichen Höchstpreisfestsetzung waren - wie des Lebens dienen", umfaßt. 
sich 'vor allem aus § 51 Abs. 3 der Gewerbeord- Der den korrespondierenden historischen Re­
nung 1859 ergibt - die Wlirtschaftlichen Ver- gelungsumfang überschießende Geltungsbereich 
hältnisse auf Seite der Verkäufer bzw. Dienst- des vorliegenden Entwurfes bedingt nämlich kei­
leistungsunternehmer einerseits und auf Seite der neswegs apriori dessen Kompetenzwidrigkeit. 
Käuf~r 'bzw. Dienstleistungsempfänger ande- Der Verfassungsgerichtshof hat in ständiger 
rerselts. Rechtsprechung erkannt, daß - unbeachtlich des 

In diesem Zusammenhang ist zum einen auf Zutreffens der Auffassung, wonach "die Begriffs,­
die besondere verfahrensremthlche Stellung der inhalte der (linzelnen Kompetenztatbestände seit 
Handels- und Gewerbekammer und der betref- dem -ersten Zeitpunkt ,ihrer Geltung dieselben ge­
fenden Fachgenossensmaften(als Vertreter der blieben sind" (E r mac 0 r a, Der Verfassungs­
Interessen der Verkäufer bzw. Ddenstleistu~gs- gerichtshof, Seite 149) - eine Fortentwicklung 
unternehmer, vergleiche § 114 der Gewerbe- der solcherart umschriebenen Rechtsgebiete nicht 
ordnung 1859 sowie § 1 des Gesetzes über Kam- behindert ist (~ergleiche die bei S c h äff e r, Ver-, 
mern für Handel, Gewerbe und Industrie, StGBl. fassungsinterpretation in Österreich, Seite 108, 
Nr. 98/1920) und zum anderen auf die gebotene nachgewiesene Judikatur). Im gegebenen Zusam­
"Berücksichtigung -der bestehenden Verhältnisse" menhang folgt daraus, daß der Kompeteilztat­
zu verweisen. Der letztgenannte BegtÜff kann bestand "Angelegenheiten des Gewerbes und der 
nämlich nur im Sinne des besonderen Zweckes Indust·rie" im Sinne des Art. 10 Abs. 1 Z. 8 
der Regelung des § 51 der Gewerbeordnung 1859 B-VG keineswegs durm die Summe der im Zeit­
gedeutet werden, welcher dahin ging, in "aus- punkt seiner Schaffung bestehendengewetbe­
nahmsweiser Beschränkung des Selb'stbestim- rechtlichen Regelungen erschöpft wird, sondern 
mungsrechtes der Gewerbetreibenden ... ,im In~ daß darunter jederzeit auch "neue" Regelungen 
teresse des Publikums jede .ungerechtfertigte Ver- fallen, sofern sie nur nach ihrem ,jrihalt1ichep. Ge­
teuerungsoicher notwendigster Artikel hint- halt systematisch ,zu den "Angelegenheiten 'des 
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Gewerbes und der Industrie" zählen (vergleiche von 1925 systematisch fremd ... Eine im Rah­
insbesondere Verfassungsgerichtshof Erkenntnis men des Kompetenztatbesta~desverbleibende' 
Samm'lung Nr. 2658/1954). ,Fortenvwicklung ,des gewerberecht1ichen Preis-

W"ch d b' h .', A f"h rechts ist demnach, nur in, soweit zulässig, als-le SI aus en IS engen us u rungen . ch l'ch 1 b' . 
'b 1 d b d Z ck d R 1 ,prelsre t 1 e Neurege ungen gewer epohzel-

ergl t, ag er eson ere we er, ege ungen 'licher Natur sind." 
der §§ 51 und 54 der Gewerbeordnung 1859 
~ unter Berücksichtigung einer zeitgemäßen Ter­
minologie- ,in der Ermächtigung zu Verbrau­
cherschutzmaßnahmen unter dem speziellen 
Aspekt der Erhaltung eines besnimmten, als ge­
geben vorausgesetzten Lehensstandards (vergleiche 
in diesem Zusammenhang die Formulierung: 
"unter Berücksichtigung der bestehenden' Ver­
hältnisse" in § 51 Abs. 3 der Gewerbeordnung 
1859). 

Dieser Auffassung steht wohl auch die Super­
lativkonstruktion "n 0 t wen ,d i g s t e Bedürf­
nisse des tägLichen Unterhaltes" nicht entgegen. 
Wie sich nämlich aus dem Zusammenhang ergibt 
- vergleiche insbesondere die in § 51 Abs. 1 der 
Gewerbeordnung 1859 genannten Dienstleistun­
gen! -, waren ,darunter keineswegs ausschließlich 
auf die Sicherung des bloßen "überlebens" ge­
richtete elementare Bedürfnisse zu verstehen. 

Der mit dem Ausdruck ,;Erhaltung eines be­
stimmten Lebensstandards" umschriebene Be­
griffskomplex unterliegt aber - soviel läßt sich 
trotz der diesem Begriff anhaftenden Unschärfe 
feststellen - einer der gesellschaftlichen EntW1ick­
lung korrespondierenden Dynamik, die in der 
system gerechten Fortentwicklung des Kompetenz­
begliiffes "Angelegenheiten des Gewerbes und der 
Industrie" im Sinne des Art. 10 Abs. 1 Z. 8 B-VG 
eine normative Entsprechung findet. 

Der vorliegende Entwurf erscheint daher so­
wohl hinsichtlich seiner Bezugnahme auf Waren, 
die "der, Befr,iedigung der not wen d i gen 
Bedürfnisse des Lebens dienen", als auch hin­
sichtlich seiner Bezugnahme auf derartige 
Dien'stleistungen schlechthin 
kompetenzrechtlich gedeckt. 

Die' vorstehenden Ausführungen stehen zu 
den von Ri 11 (am angegebenen Ort, Seiten 100 
bis 102) in der, wissenschaftlichen Literatur 
- allerdings ohne Bezugnahme auf einen kon­
kreten Gesetzesentwurf - vertretenen Auffas­
s~ngen in einem weitgehenden Gegensatz. Es 
scheint angezeigt, auf diese Divergenz kurz ein­
zllgehen. 
, 'Dieyon R i 1 I vertretene Auffassung gipfelt 
in folgenden Ausführungen: 

,;Preisrechtliche Vorschlliften, die über diese 
spezielle Gefahrenabwehr hinausgehen, die also 
im Dienste weiterreichender wirtschaftspolitischer 
Zielsetzungen, wie Stabilisierung der Preise, Ver­
besserung des Lebensstandards wirtschaftlich 
schwächerer Konsumenten, Begrenzung von Un­
ternehmergewinnen bei eingeschränktem Wett­
bewerb u., dgl. (stehen), waren dein Gewerberecht 

Ergänzend ,ist zu bemerken, daß R i 11 zu 
diesem Ergebnis ebenfalls unter Anwendung der 
vom Verfassungsgerichtshof als "Versteinerungs­
theorie" bezeichneten Methode der objektiv­
historischen Interpretation des K<;>mpetenztatbe­

'standes "Angelegenheiten des Gewerbes und der 
Industrie'~ im Sinne des Art. 10 Abs. 1 Z. 8 B-VG 
gelangt. Als ausschließliches Mittel dieser Inter­
pretation dient ihm der Erlaß des Ministeriums' , 
für Inneres vom 22. Oktober 1884, Z1. 18.111" 
der insbesondere die Durchführung der §§ 51 
und 54 der Gewerbeordnung 1859 zum Gegen­
stand hat. Danach stellt sich § 51 der Gewerbe­
ordnung 1859 ausschließlich als eine Ausnahme­
bestimmung zur Abwehr bestimmter Mißstände 

nämlich, solcher Notsituationf~n, die' 'die 
Deckung elementarer Bedürfnisse der Konsumen-, 
ten gefährden können - dar. Was die Geneh­
migung von Gebührentarifengemäß § 54 der 
Gewerbeordnung 1859 anlangt; so war diese 
- nach der von R i I I vertretenen Auffassung­
zwar gleichfalls auf die Abwehr von Gefahren 
gerichtet, bezog sich allerdings nicht auf Gefahren 
in Ausnahmesituationen, sondern auf Ge'fahren, 
die mit der Ausübung bestimmter Gewerbe ihrer 
'Eoigenart wegen verbunden sind. 

Wenn auch dieser hiistor,ische Befund durchaus 
zutreffen mag, so gilt dies doch nicht für die 
von R i 11 daran geknüpften Konsequenzen. Dies 
allein schon deshalb, weil die in dem vorerwähn­
ten Erlaß vertretene -,-- streng restriktive -
Interpretationsweise dem Wortlaut des § 51 der' 
Gewerbeordnung 1859 nicht erschöpfe.nd Rech­
nung trägt. Dieser Wortlaut bietet näm1ich kei­
neswegs Anhalt dafür, daß die dana~m einge­
räumte Ermächtigung zur Höchstpreisfestsetzung 
aus s chi i e ß 1 ich im Sinne einer "Ausnahme­
bestimmung für Notsituationen" zu verstehen 
sei. Die gemäß § 51 Abs. 3 der Gewerbeordnung 
1859 gebotene,;Berücksichtigung der bestehen­
den Verhältl1lisse'~ bildet jedenfalls keine taug­
liche Grundlage für eine 'derartige restriktive 
Interpretation. Im übrigen scheint sich aus § 51 
Abs. 2 leg. cit., welche Vorsm,rift im Sinne einer 
system'atischen Interpretation auch für die Be­
stimmung' des Inhaltes der Abs. 1 und 3 des 
§> 51 der Gewerbeordnung 1859 bedeutsam list 
(be'achte' die Eingangsworte zu Absatz 3: "Die 
in den vorstehenden' Absätzen ... "), geradezu 
das Gegenteil, zu ergeben. Danach ist nämlich 
eine Höchstpreisfestsetzurig dann "j e d e n­
fall sec geboten, wenn iin Rahmen der Erteilung 
bestimmter Gewerbeberechiigungeneine "bezirks­
weise Abgrenzung fur· die betreffenden Gewerbe 
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.im Sinne des § 42 verfügt: wird". Damit wäre 
aber die von dem mehrfach erwähnten Ministe­
rialerlaß v:orgezeich~ete restriktive Intl!rpretat;ion 
des §,51 der Gewerbeordnung 1859 nicht ver­
einbar.Selbst wenn man für die übrigen Be­
stimmungen desselben einen dera,rtigen Gegensatz 
nicht anerkennen will, WJird man schwerlich, um­
hinkönnen, zuzugeben, daß die in Rede stehende 
einschränkende Auslegung dem wahren Umfang 
dieser Vorschrift nicht erschöpfend Rechnung 
trägt. 

, , Diese Auffassung wird im übrigen auch durch 
die RechtspreChung des Verwalturigsgerichtshofes 
bestätigt. Wie sich nämLich insbesondere aus dem 
Erkenntnis vom 17. März 1909, Budw ANr. 6613; 
ergibt, "bezweckt die Einführung Jer Maximal­
tarife im § 51 ein direktes Eingreifen in das freie 
Selbstbestimmungsrecht der betreffenden Verkäu­
fer und stellt sich daher als eine w ei t übe r 
den Rahmen einer polizeilich'en 
Auf sich t greifende Ausnahme, von der all­
gemeinen Regel dar, wonach die Preisbestimmung 
der freien Konkurrenz zwischen Angebot und 
Nachfrage überlassen bleibt". 

Darüber hinaus ist gegenüber der von R i 11 
vertretenen Auffassung noch ein weiterer Ein­
wand geboten: Wie sich nämlich aus dem Ge­
sanitzusammenhang ,seiner Ausführungen ergibt, 
beruht die Auffassung, wonach preisrechtliche 
Vorschriften, die über die spezielle Gefahrenab­
wehr hinausgehen, die also !im Dienste wmter­
reichender wirtschaftspolit)ischer Zielsetzungen 
stehen, dem Gewerberecht von 1925 systematisch 
fremd waren, auf der in der Lehre vom Wirt­
schaftsrecht '(veIigleicheB a dur a, Wirschafts­
verfassung ,und Wirtschaftsverwaltung, Seiten 116 
bis 118) entwickelten Unterscheidung' verschiede­
ner Intensitätsstufen der Einwirkung des Wirt­
schaftsrechts auf die Wirtschaft. Danach seien drei 
Stufen, nämlich Gewerbepolizei (bloße Gefahreri­
abwehr), Wirtschaftslenkung und Wirtschaftspla­
nung"zu unters'cheiden. Sosehr diese Differenzie­
rung ,für den Bereich der (wissenschaftlichen) 
Lehre vom Wirtschaftsrecht ihre Bedeutung 
haben mag, sowenllg ist daraus im Rahmen der 
kompetenzrechtlidien Beurteilung preisregelnder 
Maßnahmen auf Grundlage der Kompetenzartikel 
des B~VG abzuleiten. In diesen Vorschriften fin­
det sich nämlich keinerlei Hinweis darauf, daß 
die vorerwähnte Unterscheidung auch eine solche 
des positiven Verfass'ungsrechts - nämlich des 
Kompeten'zkataloges -wäre. Es ist vielmehr da­
von auszugehen, daß Regelungen, die - gleich in 
welcher Weise- der Gefahrenabwehr in An­
gelegerrheitend'es Gewerbes und der Industrie die­
nen, dem: gleichlautenden Komptenztatbestand im 
Sinne des Art. 10 Abs. 1 Z. 8 B-VG zuzuordnen 
sind.' Daß aber Maßnahmen 'der Preisregelung, 
wie sie ,der vorliegende Entwurf vorsieht, jeden­
falls der Abweht speZiifischer Gefahren in Ange" 

legenheiten des Gewerbes und der Industrie die­
nen, kann nicht einmal im Lichte der Ausfüh­
rungen R i ll'sbezweifelt werden. 

Im vorliegenden Zusammenhang 'ist auch auf 
das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes 
Sammlung Nr. 4117/1961 hinzuweisen, wonach 
die im Mühlengesetz"BGBl. Nr. 113/1960, vor­
gesehenen tiefgreifenden Lenkungsmaßnahmen 
eine Angelegenheit des Kompetenztatbestandes 
des Art. 10 Abs. 1 Z. 8 B~ VG ("Angelegenheiten 
des Gewerbes und der Industrie") sind~ Dem zi­
tierten Erkenntnis zufolge können also auf 
Grund dieses Kompetenztatbestandes nicht nur 
gewerbepolizeiliche, sondern auch Wirtschaftslen­
kungsvorschriften erlassen werden. 

Die vorstehenden kompetenzrechtLichen Aus­
führungen zur Preisfestsetzung gelten sinngemäß 
auch, für die' Ersichtlichmachung der Preise, da 
die Gewerbeordnurig 1859 in ihrem § 52 im Zeit­
punkt des Wirksamwerdens der Kompetenzarti­
kel des B-VG ,im Jahre 1925 auch Vorschriften 
über die ErsichtI.ichmachung der Preise bestimm­
ter Waren - und zwar des Warerikreises des § 51 
der Gewerbeordnung 1859 - und Dienstleistun­
gen enthielt. 

Die überwachungsrechte und Auskunftspflich­
ten sind notwendige Annexe zu den Bestimmun­
gen über die Festsetzung und Ersichtlichmachung 
der Preise und folgen daher dieser Kompetenz. 
Weiters list in diesem Zusammenhang auf die 
Ermächtigung des § 54 der Gewerbeordnung 1859 
zur Erlassung gewerbepolizeilicher Regelungen 
für bestimmte Gewerbe zu verweisen. 

Die Bestimmungen üher Verwaltungsübertre­
tungen und ,das Verfahren folgen nach dem 
Adhäsionsprinzip der Kompetenz der Haupt­
materie. 

, , 

Die Verfahrensvorschriften des Entwurf~s Lie­
gen durchwegs außerhalb des Regelungszusam­
menhanges des A VG 1950 und des VStG 1950 
und beinhalten daher keine Abweichung von den 
Vorschriften dieser Verfahrensgesetze im Sinne 
des Art. 11 Abs. 2 zweiter Halbsatz B-VG ,in 
der 'Fa'ssung 'der Bundes-Verfassungsgesetzno­
velle 1974. 

Eine Kundmachung des Buridesge~etzes kann 
im Falle der Gesetzwerdung des Entwurfes mit 
Rücksicht auf die in den §§ 10 Abs. 1 und 15 
Abs, 1 vorgesehene Betrauung, der Bundespoli­
zeibehörden mit Akteri der Vollziehung in mit­
telbarer Bundesverwaltung gemäß Art. 102 
Abs. 1 letzter Halbsatz B~ VG in der Fassung der 
eben erwähnte,n Novelle, nur mit Zustimmung 
jener Länder, in denen Bundespolizeibehörden 
eingerichtet sind, erfolgen. 

Der Verzicht auf.eine gesonderte Verfassungs" 
bestimmung zur kompetenzrechtlichen Abdeckung 
des vorliegenden' Gesetzentwurfes bedingt, daß 
alle jene Regelungen" des Preisregelungsgesetzes 
1957 und desPreistreibermgesetzes 1959 in Weg-
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fall kommen müssen, für die die Bundeskompe­
tenz auf Grund des Bundes-Verfassungsgesetzes 
nicht gegeben ist. Dies gilt insbesondere für die 
Regelung der Strompreise sowie für den gesamten 
Bereich der land- und forsnyirtschaftlichen Pro­
duktion. Es war also insbesondere auch eine Ein­
beziehung der Erzeugerpreise für land~ und forst­
wirtschaftliche Produkte in die Regelung des 
Entwurfes nicht mögLich. 

Zusätz1.iche Kosten werden dem Bund aus der 
Vollziehung des ~m Entwurf vorliegenden Ge­
setzes nicht erwachsen. 

Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu § 1: 

Der § 1 umschreibt den sachlichen Anwen­
dungsbereichdes Entwurfes. Demnach soll dieser 
auf den Kleinverkauf von Waren und auf Di'enst'­
leistungen Anwendung finden, wenn sie der Be­
friedigung der notwendigen Bedürfnisse des Le­
bens dienen, der Kleinverkauf der Ware oder die 
Erbringung der Dienstleistung durch Unterneh­
mer im Sinne des Abs. 2 erfolgt und nicht be­
sondere Rechtsvorschriften bestehen. Mit dieser 
Definition hält sich der Entwurf im Rahmen der 
im allgemeinen Teil der Erläuterungen darge­
stellten Bundeskompetenz. 

Ein Katalog der Waren und Dienstleistungen, 
die der Befriedigung der notwendigen Bedürf­
nisse des .Lebens dienen, kann wegen der .großen 
Zahl und Vielfalt in den Gesetzentwurf nicht 
aufgenommen werden. Beispielsweise werden die 
Grundnahrungsmittel, wie Mehl; Brot, Milch, Eier 
und Zucker, weiters dem Hausbrand dienende 
feste und flüssige Brennstoffe, Fahrbenzine, Die­
selkr.aftstoffe, Gas und Fernwärme sowie die Tä­
tigkeiten der im § 9 Abs. 3 genan~ten l!nter­
nehmer dem Kreis der Waren und Dienstleistun­
gen des Abs. 1 zuzuordnen sein. 

Keinen Unterschlied macht es, ob eine Ware 
oder Dienstleistung unmittelbar oder nur mittel­
bar dem genannten Zweck dient. Die Treibstoffe 
Fahrbenzinund Dieselkraftstoff dienen nicht nur 
unmittelbar dem Personenverkehr, bei dem. es 
sich 'beim heutigen Stand der Wirtschaft und 
Techntik um die Befriedigung eines notwendigen 
Lebensbedürfnisses handelt, sondern ~ttelbar 
auch ,der Beschaffung von Waren und ,der Er­
bringung von Dienstleistungen, die der Befriedi­
gung eines solchen Bedürfnisses dienen. 

Bei der Beurteilung, ob eine Ware der Be,­
friedigung eines notwendigen Bedürfnisses des 
Lebens dient, wird es nur auf ihre objektive 
Eignung für diesen Zweck ankommen. Die Vor­
aussetzung 'wird daher 'auch von einer Ware bes­
sererQualität erfüllt, selbst wenn ein 'ausreichen­
des Angebot an minderer Qualität der gleichen 
War.e vorhanden ~st. Unerheb}.ich ist aum, ob 
eine Wal'e von einem großen oder nur einem 

kleinen Personenkreis für den genannten Zwe<k 
benötigt wird. . 

Nicht anwendbar sind die Bestimm~ngen des 
Entwurfes auf den Strompreis, da dieser dem 
Kompetenztatbestand des Art. 12 Abs. 12. 'S 
B-VG ("Elektrlizitätswesen") zuzuordnen ist, 
demzufolge auf diesem Gebiet dem Bund nur 
die Grundsatzgesetzgebung, den Ländern aber die 
Ausführungsgesetzgebung und Vollziehung zu­
steht. 

Unter "Kleinverkauf" ist der Verkauf an einen 
Letztverbraucher zu verstehen. Der Begriff deckt 
sich 'insoweit mit der allgemein üblichen Bezeich­
nung "Kleinhandel", ist aber .insofern weiter als 
dieser Begriff, als er auch den Detalilverkauf durch 
den Erzeuger einschließt. Der Gesetzgeber hat den 
Ausdruck "Kleinverkauf" auch bereits in anderen 
Rechtsvorschriften verwendet und als bekannt 
vorausgesetzt (vergleiche §§ 51 und 52 der Ge­
werbeordnung 1859 und' § 1 Abs. 1 und 2 des 
Ladenschlußgesetzes, BGBL Nr. 156/1958, in der 
geltenden Fassung)~ 

Der im Abs. 1 verwendete Unternehmerbegriff 
umfaßt gemäß Abs. 2 Personen und Personen­
gesellschaften, die der Gewerbeordnung 1973 un­
terliegende Tänigkei.ten ausüben, sowie die dort 
näher umschrtiebenen land- und forstwirtschaft­
lichen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften. 
Aus den tim allgemeinen Teil der Erläuterungen 
dargelegten kompetenzrechtlichen Gründen kön­
nen nur der Kleinverkauf von Waren und die 
Erbringung von Dienstleistungen durch solche 
Unternehmer, auf die die Vorschl'iften der Ge­
werbeordnung 1859 im Zeitpunkt des W~rksam­
werdens der Kompetenzartikel des B-VG am 
1. Oktober 1925 Anwendung gefunden haben, 
in die Regelung des Entwurfes einbezogen wer­
den. 

Eine der Gewerbeordnung 1973 unterliegende 
Tätigkeit üben zunächst die "Gewerbetreibenden" 
im Sinnedes§ 38 Abs. 2 der Gewerbeordnung 
1973 aus. Darunter fallen auch die der Gewerbe­
ordnung 1973 untediegenden land- und forst­
wtirtschaftlichen Erwerbs- und Wtirtschaftsgenos­
senschaften (z. ,B.Ein- und Verkaufsgenossen­
schaften). Auf diese findet der Entwurf somit 
bereits gemäß Abs. 2 Z. 1 Anwendung. Hin­
gegen mußten die im Abs. 2 Z. 2 bezeiChneten 
land- und forstwirtschaftlichen Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften, die keine der Ge­
werbeordnung 1973 unterliegende Tätigkeit aus­
üben, gesondert angeführt werden. Die Bu~des­
kompetenz für die Unterwerfung auch dieser 
Genossenschaften unter die Bestimmungen des 
Entwurfes ergibt sich daraus, daß auch diese 
Genossenschaften im verfassungsrechtlich maßge­
benden Zeitpunkt, nämlich am 1. Oktober 1925, 
den Vorschriften der Gewerbeordnung 1859un­
terworfen waren, dasre erst durch ,den mit den 
Gewerbeordnungs'::Novellen 1933 ,und 1934 .ein-
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gefügten Art. IV Abs. 2 des Kundmachungs­
patentes zur Gewerbeordnung aus deren Anwen­
dungsbereich ausgenommen worden sin,d. 

Unternehmer sind gemäß Abs. 2 Z. 1 auch 
die sogenannten Pfuscher. Darunter versteht man 
jemanden, der eine der Gewerbeordnung 1973 
unterliegende Tätigkeit ohne entsprechende Ge­
werbeberechtigung ausübt (vergleiche § 366 Abs. 1 
Z. 1 und 2 der Gewerbeol'dnung 1973). Der 
Pfuscher ist daher für Zuwiderhandlungen ge­
gen die Bestimmungen des Entwurfes oder der 
auf Grund desselben erlassenen Verordnungen 
ebenso strafbar wie ein Gewerbetreibender. 

Aus § 1 Abs. 1 Z. 3 folgt, daß die Bestim­
mungen des Entwurfes keine Anwendung finden, 
wenn die gleiche Mater;ie regelnde andere Rechts­
vorschriften bestehen. Der Entwurf läßt also 
grundsätzlich anderen einschlägigen Rechtsvor­
schriften den Vorrang. Eine Ausnahme von die­
sem Grundsatz wird hinsichtlich der im § 18 
Abs. 3 bezeichneten Rechtsvorschriften gemacht, 
die neben den Bes~immungen des Entwurfes nur 
iinsoweit anwendbar bleiben, als diese oder auf 
dessen Grundlage erlassene Verordnungen nicht 
entsprechende besondere Vorschriften enthalten. 

Unter "andere Rechtsvorschriften" sind - in 
verfassungskonformer Auslegung - nur bundes­
rechtliche Bestimmungen zu verstehen, da dem 
Bund eine Zuständigkeit zur Erlassung von An­
ordnungen über die Geltung landesrechtlicher 
Vorschriften nicht zukommt. 

Da die Bestimmungen des vorliegenden Ent­
wurfes nur Anwendung finden, wenn für 'die 
dal1in geregelten Angelegenheiten keine besonde­
ren Rechtsvorschriften bestehen, schließt zum Bei­
spiel eine Vorschrift, derzufolge Tarife von Un­
ternehmen der aufsichtsbehördlichen Genehmi­
gung bedürfen, eine Preisfestsetzung auf Grund 
.des Entwurfes aus. 

Da Tarife von Verkehrsunternehmen vielfach 
genehmigungspilichtig sind, Wlird der vorliegende 
Entwurf auf Verkehrsunternehmen, soweit sie 
nicht ohnehin' schon mangels einer der Gewerbe­
ordnung 1973 unterliegenden Tätigkeit aus deren 
Anwendungsbereich herausfallen, weitgehend 
keine Anwendung finden. 

Die materielle Regelung des Gesetzentwurfes 
in bezug auf den im § 1 umschriebenen Anwen­
dungsbereich besteht ,in der Ermächtigung der 
Behörde zur Festsetzung von Preisen (§ 2), der 
Verpflichtung der Unternehmer zur Ersichdich­
machung der Preise (§ 9), der behö.rdlichen Preis­
überwachung(§ 10), der Auskunftspflichtder 
Unternehmer (§ 11) und schließlich ~n entspre­
.menden Stt:afbestirnmungen (§§ 13 bis 16). 

Zu§ 2: 

Abs. [ bestimmt, zu welchem Zweck .derBun­
desminister -für Handel, Gewerbe und Industrie 
.eine Pl'eisfestsetzung vornehmen darf. 

Der Begriff "volkswirtschaftlich gerechtfertigte 
Preise" wurde aus dem Preisregelungsgesetz 1957 
übernommen. 

Zu § 3: 

Im Gegensatz zum Preisregelungsgesetz 1957 
sieht der vorLiegende Entwurf nur noch eine 
Preisfestsetzung durch Verordnung und nicht 
auch durch Bescheid vor. Maßgebend hiefür ist, 
daß die dem Entwurf unterliegenden Tätigkeiten 
überwiegend von einer Mehrzahl von Unterneh­
mern ausgeübt werden und auch dort, wo dies 
nicht der Fall ist, theoretisch jederzeit weitere 
Unternehmer hinzutreten können. Somit gelten 
die von der Behörde festzusetzenden Preise stets 
für einen von vornherein nicht besnimmbaren, 
veränderlichen Adressatenkreis. Darüber hinaus 
sind neben dem Unternehmer, dessen Preis fest­
gesetzt wird, auch dessen mögliche Vertrags­
partner Normadressaten der· behörd1ichen Pr~is­
festsetzung. Nach der ständigen Rechtsprechung 
der österreichischen Zivilgerichte macht nämlich 
die überschreitung der nach dem Preisregelungs­
gesetz 1957 behördlich festgesetzten Höchstpreise 
das Rechtsgeschäft nichtig (vergleiche die in der 
29. Auflage der Manzschen Gl10ßen Ausgabe des 
ABGB zu den §§ 879 und 1059 angeführten Ent­
scheidungen). Mit Rücksicht auf die Anfechtbar­
keit des Rechtsgeschäftes wegen Nichtigkeit wer­
den ,die möglichen Vertragspartner durch die 
behördLiche Preisfestsetzung in ihrer Rechts­
sphäre berührt und sind somit Normadressaten 
dieses Verwaltungsaktes. 

Aus der Festsetzung der Preise ausschließlich 
durch . Verordnung folgt auch bereits, daß das 
Vorschlagsrecht der im§ 4 Abs. 2 genannten 
Stellen diesen keinerlei Parteistellung im Preis­
festsetzungsvedahren einräumt. 

Ein Gutachten der Kommission Gst nur ein­
zuholen, wenn der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie auch in diesem Stadium 
des Verfahrens eine Preisfestsetzung beabsichtigt. 
Bei dem der Kommission vorzulegenden Vor­
schlag handelt es sich um einen solchen des' Bun­
desministeriums für Handel, Gewerbe und Indu­
strie, der mit dem im ersten Satz bezeichneten 
Vorschlag nicht ident ist und von diesem in jeder 
Hinsicht abweichen kann. 

Zu§ 4: 

Zusammensetzung und Aufgabe der Kommis­
sion wurden den diesbezüglichen Bestimmungen 
des Preisregelungsgesetzes 1957 nachgebildet. 

Zu § 5: 

Durch diese Bestimmungen werden die Vor­
schriften über die Kommission (§ 4), die aus dem 
Preisregelungsgesetz 1957 übernommen wurden, 
ergänzt. Sie sollen ,das klaglose FunktionIeren der 
Gutachtertätigkeitder Kommissiongewährileisten. 
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, Da die' Kommission' als Kollegialorgan statuiert 
ist, müsSen!im Gesetz ,auch die Erfordernisse für 
das Zustandekommen eines Gutachtens der Kom­
mission festgelegt werden. Abs. 1 stellt das An~ 
wesenheitserfordernis auf; aus Abs. 2 folgt, daß 
die Kommission ein Gutachten nur mit Einstim­
migkeit der anwesenden Kommission~mitglieder 
(Ersatzmänner) abgeben kann. Kommt mangels 
Einstimmigkeit ein Gutachten der Kommission 
nicht zustande, so sind die Stellungnahmen aller 
,anwesenden Mitglieder (Ersatzmänner) im Sit­
zungsprotokoll festzuhalten. 

Zu § 6:· 

Au'ch diese Bestimmungensind bereits im Preis­
regelungsgesetz 1957 enthalten. Die Sanktion für 
die Verletzung der hier festgelegten Verschwie­
genheitspflicht enthält § 16 des Entwurfes, der 
a~f die Bestimmungen ,des Strafgesetzbuches ver~ 
weist. ' 

Zu § 7: 

Diese Bestimmungen knüpfen an § 4 Abs. 1 
des Preisregelungsgesetzes 1957 an, welcher den 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Indu­
strie unter näher bezeichneten Voraussetzungen 
ermächtigt, die Landeshauptmänner durch Ver­
ordnung oder für den Einzelfall durch Bescheid 
zu beauftragen, die ihm nach dem genannten 
GeSetz zustehenden Befugnisse zur Preisregehing 
in seinem Namen auszuüben. 

Gegen das Wort "beauftragen" wurde einge­
wendet, daß es dem tatsächlichen Inhalt des Ver­
waltungsaktes nicht gerecht werde, weil es sich 
nur an den Landeshauptmann wende, obwohl 
Normadressat eines solchen Aktes auch der Unter­
nehmersei, da für diesen durch 'den Auftrag eine 
behör,dliche Zuständigkeit und somit, ein subjek­
tives Recht begründet werde. Diesem berechtJigten 
Einwand Rechnung, tragend, sieht der Entwurf 
unter bestimmten Voraussetzungen die übertra­
gung de~Zuständigkeit durch den Bundesminister 
für Handel, Gewerbe, und Industrie an alle oder 
einzelne Landeshauptmänner vor. 

Da eine Preisfestsetzung nur noch durch Ver­
ordnung erfolgen kann, wird auch' die übertra­
gung der Zuständigkeit stets im Vetordnungswege 
vorzunehmen sein. Dies liegt auch im Interesse 
der PubliZiität der ZuständigkeitSübertragung. Das 
Weis;ungsrecht des' Bundesministers für, Handel, 
Gewerbe und Industnie, gegenüber den Landes­
hauptmännern wird durch die übertragung der 
Zuständigkeit nlichtberührt. 

Zu§ 8: 

,Diese Bestimmungen sind 'geltendes Recht. 
Lediglich im Abs. 1 2.2 ist an Stelle des Markt­
ordnungsgeseizes 1967 das Marktordnungsgesetz 
1976, das nach' den Intentionen deI," Bundesregie-

rung ebenfalls als einfaches Bundesgesetz 'erlassen 
werden soll, zu nennen. 

Zu § 9: 

Auch dieser' übernimmt überWliegend geltendes 
Recht, allerdings eingeschränkt' auf die dem Ge­
setzentwurf unterliegenden Waren und Dienst­
leistungen. 

Durch die Einfügung des Abs. 2 wird klar­
gestellt, daß die Verpflichtung zur Ersichtlichma­
chung der Preise auch für die Verabreichung von 
Speisen ~nd den Ausschank von Getränken im 
Rahmen der sogenannten gewerblichen Nebe,n­
rechte, wie zum Beispiel durch Bäcker, Fleischer" 
Konditoren und Lebensmittelkleinhändler (§§ 95· 
bis 97 und 116 der Gewerbeordnung 1973), gilt. 
Die Ersichtlichmachung der Preise für diese Tätig­
keiten wird analog zu Abs. 1 geregelt, weil, hier 
das Element der Veräußerung gegenüber der da­
mit verbundenen Dienstleistung im Vordergrund 
steht. Auch würde eine Unterwerfung dieser Tä­
tigkeiten unter die strengeren Bestimmungen für 
Gastgewerbetreibende eine unnötige' Belastung 
darstellen. 

Im Abs. 3 wurde die Bezeichnung der Ge­
werbetreibenden an die Gewerbeordnung 1973; 
angepaßt. Gleichzeitig wurden jene Dienstleistun­
gen, die von dem im § 1, umschrieben'en Anwen­
dungsbereich des Entwurfes nicht erfaßt werden" 
wie zum Beispiel Theater und I\Jinos, eliminiert. 

Abs. 4 verpflichtet zum Beispiel auch Händler, 
die Bestellungen auf die' Durchführung von 
Dienstleistungen durch andere Unternehmer über­
nehmen (§ 35 der Gewerbeordnung 1973), zur 
Ersichtlichmachung der Preise für diese Dienst-
leistungen. ' 

Nach Abs. 5 sind auch der Bedienungszuschlag 
und alle auf der Ware haftenden Abgaben, soweit 
sie in Rechnung gestellt werden, in den Preis 
einzubeZliehen. ' 

Gemäß Abs. 8 'letzter Satz soll im Gegensatz 
zum geltenden ReCht eine Ersichtlichiriachung der 
Preise für Wareri durch Auflegen von Preislisten 
nur nom möglich sein, wenn 'die Vielfalt der­
angebotenen Waren dies erfordert. In allenübti­
gen Fällen kommt der erste Satz die.ses Absatzes 
zur Anwendung, damit der Kunde sich schon bei 
Betreten des Geschäftslokales über die erförder-
1ichenPreiseinformieren kann. '.' . 

Abs.10 deckt sich im wesentlichen mit § 7 
Abs. 7 des Preisregelungsgesetzes 1957. Der in 
dieser Gesetzesstelle vorkommende AusdruCk 
"Tag der Ausstellung" wird gelegentlich irrt,üm" 
licherweise mit 'dem Tag der Verwendung' des 
Preisverzeichnisses gleichgesetzt, woraus die Ver­
pfl,ichtung abgeleitet wird, daß für jeden Betriebs­
tag ein neues,' Preisverzeichnis zu erstellen sei. 
Durch die Abänderung des ·Wortes "Ausstellung'" 
in "Erstellung" soll klargestellt werden, daß, 
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darunter der Tag' der Zusammenstellung des 
Preisverzeichnisses zu verstehen ist und daher 
auch mit einem älteren Datum versehene Preis­
verzeichnisse verwendet werden können, wenn 
sie im übI1igen den Vorschriften entsprechen und 
insbesondere zumindest die am Tage der Ver­
wendung angebotenen Speisen und Getränke ent­
halten. 

Im Zusammenhang mit der Erlassung der Ver­
ordnung des Bundesministers für Handel,Ge­
werbe und Industrie über die Preisauszeichnung 
für besvimmte Dienstleistungen, BGBL N r. 496/ 
1975, ergaben sich unterschiedLiche Rechtsmei­
nungen darüber, wieweit Material, das in den 
Besitz des Auftraggebers übergeht, Bestandteil 
der Leistung ist' und hiefür daher. eine Preisaus­
zeichnung verlangt werden kann. Andererseits 
wird dieses Material jedoch Vlielfach von den 
Dienstleistungsunternehmen außerhalbder Lei­
stungserbrtingung nicht verkauft, sodaß eine Ver­
pflichtung zur Ersichtlichmachung des Preises die­
ses Materials nach Abs. 1 nicht angenommen 
werden kann. Um die Rechtslage eindeutig klar­
zustellen, ermächtigt der neueingefügte letzte Satz 
des Abs. 13 den Bundesminister für Handel, Ge­
werbe und Industrie, in einer auf Grund dieses 
Absatzes erlassenen Verordnung die gesonderte 
Ersichdichmachung des Materialpreises anzuord­
nen. 

Der neueingefügte Abs. 15 wird aus folgenden 
Gründen als notwendig erachtet: Einzelne Unter­
nehmer erstellen Kostenvoranschläge ohne Be­
rücksichtigung der Umsatzsteuer. In den bei 
Auftragserteilung den Kunden Zur Unterschrift 
vorgelegten Auftragsbestätigungen findet sich 
dann, allenthalben unter anderen Bedingungen, 
der Hinweis, daß zur Auftragssumme noch die 
Umsatzsteuer hinzukommt. Diese Vorgangsweise 
ist geeignet, den Auftraggeber zu täuschen; 
außerdem verschaffen sich diese Unternehmer 
einen Wettbewerbsvorteil gegenüber jener Mehr­
zahl von Mitbewerbern, die bereits in die Ko­
stenvoranschläge die Umsatzsteuer einschließen 
und daher zu höheren Anbotsumm'en kommen. 

Zu § 10: 

Die Preis überwachung obliegt weiterhin den 
Bezirksverwaltungsbehörden und den Bundespo-
Lizeibehörden. ' 

Auf die Ausführungen im allgemeinen Teil der 
Erläuterungen über die Notwendigkeit der Zu­
stimmung jener Länder, in deren Bereich eine 
BundespoLizeibehörde ihren Sitz hat, zu~ Kund­
mach~.lllg des Entwurfes, als Bundesgesetz wird 
verWIesen. 

Der Wunsch einiger Länder nach Aufnahme 
einer Bestimmung, wonaCh nebe,n den Bezirksver­
waltungsbehörden und den Bundespolizeibehör­
den auch der, Landeshauptmann durch eigene 

Organe zur Preisüberwachung berechtigt wäre, 
konnte aus folgenden verfassungrechtltichen über­
legungen nicht berücksichtigt werden: . 

Dem einfachen Bundesg,esetzgeber kommt über· 
den Bereich des Art. 10 kbs. 1 Z. 16 B-VG 
"Einrichtung ,der Bundesbehörden und sonstiger 
Bundesämter" hinaus keine Zuständigkeit zur 
Regelung ,der Organisation der staatlichen Ver­
waltung in den Ländern zu (vergleiche den Ent­
fall des bisherrgen Art. 12 Abs. 1 Z. 1 B-VG 
gemäß Art. I Z. 11 lit ader Bundes-v.erfassungs­
gesetznovelle 1974).' 

Der Bundesgesetzgeber ist in Angelegenheiren 
des Art. 10 B-VG als "Materiengesetzgeber" zur 
Regelung der Organzuständigkeiten berufen. 

Für die mitte~bare Bundesverwaltung "im Be­
reich der Länder" (Art. 102 Abs. 1 B-VG) folgt 
daraus: 

Der Bund (als Träger der Kompetenz Zur Re­
gelung von Organzuständigkeiten) ist zuständig, 
Kompetenzen der (verfassungsgesetzlich vorge­
sehenen) Behörden ,der all:gemeinen staatlichen 
Verwaltung in den Ländern zu regeLn. . 

Die Einrichtung von Sonderbehörden durch 
den Bundesgesetzgeber ,im Rahmen der mittel­
barenBundesverwaltung "im Bereich der Län­
der" bedarf gemäß Art. 102 Abs. 1 und 4 B-VG 
der Zustimmung der beteiligten Länder. 

Die Betrauung von Sonderbehörden (-<>rganen) 
der Länder als JB,ehöl'den erster Instanz im Rah­
men der mittelharen Bundesverwaltung durch 
den Bundesgesetzgeber (als "Materiengesetzgeber" 
gemäß Art. 10 B-VG) ist insoweit unzulässig, als 
der Bundesgesetzgeber nicht ermächtigt ist, eine 
bestimmte Behördenorganisation der Länder -
und zwar weder im Zeitpunkt der Erlassung des 
betreffenden Bundesgesetzes noch für die Zu­
kunft - voraussetzen. Derarcige hundesgesetz­
Iiche Zuständigkeitsvorschriften könnten da­
her - wie dies etwa im Forstgesetz 1975 der 
Fall ist - nur in Form bedingter Zuständigkeits­
übertragungen erfo.lgen. 

Eine bundesgesetzliche Regelung, die die Ein­
richtung von Preisüberwachungsorganen aIs 
Hillfsorgane des Landeshauptmannes vorsieht,ist 
ah eine Maßnahme der Organisation der staat­
lichen Verwa:ltung in den Ländern mang,e.Is Kom­
petenz nicht möglich. 

Durch die neueingefügten Abs. 2 bis 4, die den 
diesbezüglichen Bestimmungen des § 338 der 
Gewerbeordnung 1973 nachg,ehildet sind, soll das 
den Organen der PreisüberwachuIllg auch jetzt 
schon zustehende Recht des Betretens und Be­
sichtigensderBetriebe im Interesse der Rechts­
klarheit ausdrücklich normiert werden .. 

Da, den Organen der Preisüberwachung das 
Recht, die Betriebe zu hetreten und zu besichti-
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gen, nur S 0 w e i t zusteht, alS dies zur Preis­
überwachung erfordedich, ist, ,dürfen sie nur 
jene Betriebsteil~ betreten und besichtigen, hin­
sichtlich derer diese Voraussetzung gegeben ist. 

Zu § 11: 

Die Auskunftspflicht entspricht im wesent­
lichen jener des Preisregelungsgesetzes 1957. 

Der neueingefügte Abs. 2 soU sichersteUen, 
daß die von ,den Behörden gewünschten Aus­
künfte jederzeit und rasch erteilt werd'en. 

Zu §. 12: 

Dieser regelt die Kundmachung und den Zeit­
punkt des Inkrafttr·etens der auf Grund des Ent­
wurfes ergehenden Verordnungen. Die Bestim­
mungen ·decken sich grundsätzlich mit jenen des 
Prei'Srege1ungsgesetzes 1957, als Publikations­
organ wird nunmehr jedoch ausschließlich das 
"Amtsblatt zur Wiener Zeitung" vorgesehen. 

die gesetzlichen Strafrahmen niCht ausschöpfen. 
Laut ,den dem Bundesministerium für· Justiz 
jähdich zugehenden Berichten der Oberstaatsan­
waltschaften über Verfahren nach dem Preis­
treibereigesetz 1959 sind in ,den Jahren 1967 bis 
1975 insgesamt nur zwanzig rechtskräftige 
Schuldspruche ergangen. Daraus folgt; daß es 
sich auch nach der bestehenden Gesetzeslage beim 
weitaus überwiegenden Teil der Preisüberschrei­
tung nur um Verwaltungsübertretungen handelt. 
Es wird arlso nicht etwa eine derzeit ausschließ­
lich oder primär gerichtliChe StrafbesIJimmung in 
eine Verwaltungsstrafbestimmung umgewandelt. 
Schließlich· ist darauf hinzuweisen, daß Preis­
überschreitungen auch vor Erlassung des Preis­
treibereigesetzes im Jahre 1950 nach dem damals 
geltenden Pn~nsrege1ungsgesetz nur als Verwal­
tungsübertretungen strafbar waren. Mit Rück­
sicht auf die Entkriminalisierung soll auch die 
Bezeichnung "Preistreiberei" fallengelassen wer­
den. 

Auch im Tatbild sind gegenüber dem Preis-
Zu § 13: treibereigesetz 1959 Knderungen vorgesehen. 

Mit Rücksicht auf den im § 1 umschriebenen 
Dieser Paragraph stellt die überschreiwng des Anwendungsbereich des Entwurf.es konnten die 

nach den Bestimmungen des Entwurfes festge- Begriffe "Bedal1fsgegenstand" und "Bedarfs­
setzten behörd1ichen Preis,es (Abs. 1 Z. 1) oder, leistung" des Preistreibereigesetzes 1959 nicht 
wenn ein solcher nicht festgesetzt ist, die erheb- übernommen werden. Weiters wird der Tatbe­
liche überschreitung des ortsüblichen Preises stand der erheblichen überschreitung des orts­
(Abs. 1 Z. 2) bei den dem Entwurf unterliegen- üblichen Preises (Abs. 1 Z. 2) gegenüber dem 
den Waren und Dienstleistungen unter Strafe. Pr,eistreibereigesetz 1959 dahin geändert, daß 
Diese Bestimmungen treten somit im Rahmen nunmehr zum Preisvergleich nicht Waren oder 
des Anwendungsbereiches des Entwurfes an die Dienstleistungen "der gleichen Art und Be­
Stelle ,der entsprechenden Strafbestimmungen des schaffenheit", sondern "gleichartige" Waren oder 
Preisr,egelungsgesetzes 1957 und ,des Preis- Dienstleislmngenheranzuziehen sind. Der Begriff 
treiber,eigesetzes 1959. Dazu ist zu bemerken, "gl'eichartige" ist im Abs. 2 fast gleichhutend 
daß· sich die sachlichen Anwendungsbereiche d'er mit § 15 des Antidumpinggesetz.es 1971, BGBL 
Strafbestimmungen dieser beiden Gesetze weit- Nr. 384, definiert. Durch diese Knderung soll 
gehend decken und daß, insoweit dies' der Fall ein Preisvergleich auch ermöglicht werden, wenn 
ist, mit Rücksicht aruf .die Suhsidiaritätsklausel ein solcher mit einer Ware oder Dien-stleistung 
der Strafbestimmungen des Preisregelungsgesetzes der vöHig gleichen Art und Beschaffenheit nicht 
1957 ·die strengeren Bestimmungen des Pr:eis- vorgenommen werden kann, weil eine solche am 
treibereigesetzes 1959 zur Anwendung kommen. Ort ,des Verkaufes der Ware oder ,der Erbringung 

der Dienstleistung nicht zur Verfügung steht. 
Zum Unterschied zu diesem Gesetz, wonach die 

Verwaltungsstrafbehörden zur Ahndung von Im Sinne der Entkriminalrsierung wird im 
Preisüberschreitungen nur bis zu einem unzu- Entwurf statt der im Preistreibereiges,etz 1959 
lässigen Entgelt von 5000 S, darüber hinaus aber angedrohten primären Freiheits- oder Geldstrafe 
die Gerichte zuständig sind, sieht der vorliegende nunmehr nur eine Geldstrafe mit Ersatzarrest-' 
Entwurf unabhängig von der Höhe des unrzu- strafe angedroht. Abgesehen davon ist die An­
lässigen Entgeltes nur noch die Zuständi,gkeit der drohung einer primären Freiheitsstraf'e für die 
VerwaI'tungsstrafbehörden vor. D<lmit soll die Verwaltungsübertretung einer' Preisüberschrei­
in anderen Rechtsbereichen bereits vollzogene. tung, bei der das unzulässige Entg.eltden Betrag 
EntkriminaIisiewng auch auf das Gebiet des von 5000 S übersteigt, auch nicht zulässig, weil 
Pr·eisrechts ausgedehnt wer,den. Die Rechtferti- sol'che Preisüberschreitungen im Zeitpunkt der 
gung hiefür wir,d in der geringen Anzahl der Abgabe des Vorbehaltes zur Europäischen Men­
laut "Gerichtlicher Krimina:1statisnik" bisher schenrechtskonvention (3. September 1958) keine 
wegen Preistreiberei durchgeführten gerichtlichen mit Freiheitsstrafe bedrohten Verwarltungsüber­
Strafverfahren sowie in dem Umstand erblickt, tretungen, sondern gerichtlich strafbare Hand­
daß selbst in den selteneri: Fällen einer Verurtei- lungen waren. Aus dem gleichen. Grund darf 
lung wegen Preistreiberei die verhängten. Strafen auch eine Ersatzfreiheitsstrafe nur im Höchst-
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ausmaß von zwei Wochen vorgesehen werden 
~§ 16. Abs .. 2 VStG 1950). 

Der § 13 normiert keine Erfolgshaftung des 
Unternehmers, vielmehr ist Strafbarkeit. nur 
unter ,den Voraussetzungen des § 5 VStG 1950 
gegeben. Der Unternehmer muß jedenfa'l!ls, wenn 
er eine Angdegenheit nicht selbst besorgt, der 
damit betrauten PeI1S0n entsprechende Weisun­
gen erteilen un,d sich von der Einhaltung seiner 
Wej.s.ungen durch geeignete Kontrollen verg,e­
Wlssern. 

Die.' in Abweichung vom VStG 1950 vorge­
sehene Verjährungsfr~st von sechs Monaten ~st 
zur Regelung des Gegenstandes aus folg,enden 
Gründen ,erforderlich (Art. 11 Abs. 2 B-VG in 
der Fassung der BUBides-Verrfassungsgesetznovelle 
1974):.W'egen,der Vielzahl von Waren und Dienst­
leistungen sowie der großen Anzahl von Unter­
nehmern kann von den Organen der Preisüber­
wachung jeweils. nur ein Teil der.' unzulässigen 
Preisüherschreitungen festgesteUt wel'\den. In 
einem Großteil der Fälle hingegen kann ein Ver­
waltungsstrafverfahren nur auf Grund von An-

Die Abs. 4 und 5 über den Verfall des unzu- zeig,en der Verbraucher, die sich übervorteilt er­
lässigen Entgeltes wurden aus dem Preisrege- achten, eingdeitet werden. Da die Verbra.ucher 
l'ung~gesetz 1957 und dem Preistreibereigesetz jedoch meist erst einige Zeit nach Abschluß oder 
195.9 übernommen. Erfüllung des Rechtsgeschäftes Verdacht wegen 

Bestimmungen über die Entziehung der Ge- unzulässiger Preisüberschreitung schöpfen und 
werbeberechtigung wegen unzulässiger Preisüber- dann zunächst im Verhandlungswege mit dem 
schreitungen - wie sie § 10 des Preistreiberei- Geschäftspartner eine Bereinigung der Angele­
gesetzes. 1959 vor dem Inkrafttreten des Stra.f- genheit herbeizuführen versuchen, ist bis zur 
rechtsanpassungsgesetzes, BGBl. Nr. 422/1974, bei Erstattung der Anzeige die, dreimonatige Ver­
mehrmaliger gerichtlicher Verurteilung wegen jährungsfrist des VStG 1950 meist schon zur 
Preistreiberei vorgesehen hatte - 'brauchen in' Gänze oder so weit abgelaufen, daß von der Be­
den v0111iegenden Entwurf nicht aufgenommen hörde innerhalh der dreimonatigen Verjährungs­
zu wetiden, da schon nach § 87 Abs. 1 Z. 2 lit. a frist ,eine Vel1folgungshandlung nicht mehr vor­
der Gewerbeordnung 1973 die Gewerbeberechti- genommen werden kann. Mit Rücksicht auf 
gung auch ,dann zu entziehen ist, wenn der Ge- diese Umstände können die angedrohten Sank­
werbeinhaber zumindest dreimal wegen über- tionen nur bei einer Verjährungsfrist von min­
tretung von Vorschriften, die den Gegenstand desnens sechs Monaten als wirksam bezeichnet 
des Gewerbes bildende Tätigkeiten regeln, be- werden. Deshalb ist eine Verjährungsfrist von 
straft wOl'\denist und ein weiteres vorschrifts- dieser Dauer bereits im Preisregelungsgesetz 1957 
widriges Verhalten zu befürchten ist. Unter und im Preistreibereigesetz 1959 verankert. 
Rechtsvorschriften, ,die den Gegenstand des Ge-
werbes biLdende Tätigkeiten regeln, sind auch 
die im Entwurf vorgesehenen Rechtsvorschriften 
über ,die Preisregelung zu verstehen. 

Zu § 14: 

Abs. 1 stelIt geil'tendes Recht dar. 
Durch die eingefügten Abs. 2 bis 4 Wil1d die 

verwal tungsstrafrechtliche Verantwortlichkeit 
hinsichtlich des § 9 erweitert. Vorbild war der 
§ 370 kbs. 2 bis 4 der Gewerbeordnung 19703. 

Unter Abs. 4 fällt jedenfalls auch der der 
Gewerbebehör,de angezeigte so'wie der von ihr 
genehmigte Filialgeschäftsführer, jedoch erfaßt 
diese Bestimmung auch andere mit der Führung 
einer weiteren ß.etriebsstätte betraute Personen. 

Die Ausführungen zu § 13 über ,die Anwend­
barkeit des § 5 VStG 1950 gelten auch für § 14. 

Das Ausmaß der Ersatzarreststrafe mußte in 
Relation zur Ersatzarreststrafe des § 13, die mit 
Rücks,icht auf Art. 5 der Europäischen Mensch,en­
rechtSlkonvention nicht mehr als zwei Wochen 
betragen darf, f'estge'setzt werden. 

Zu § 15: 

Diese Bestimmungen sind einschließlich der 
längeren Verjährungsfrist geltendes Recht. 

Zu § 16: 

Diese gerichtliche Strafbestimmung ist erfor­
derlich, weil die Verletzung eines Amtsgeheim­
nisses durch einen dem Personenkreis des § 6, 
angehörenden nichtbeamteten Geheimnisträger 
durch ,das Strafgesetzbuch nicht unter Strafe ge­
stellt ist (vergreiche § 310 StGB) und auch bei 
VerIetzung eines Geschäfts- oder Betriebsge­
heimnrsses der § 122 StGB auf den genannten 
Personenkreis nicht schlechthin anwen,dbar ist. 

Zu § 17: 

Die hier vorgesehene Verständigungspflicht 
der Verwaltungsstrafbehörde erster Instanz tritt 
an die Stelle des§ 11 des Preistreibereigesetzes 
1959 über die Veröffentlichung eines wegen 
Preistreiberei ergangenen Gerichtsurteiles oder 
Straferkenntnis'ses der v,erwaltungsstrafbehörde. 
Durch eine solche Verständigung soLl der aus 
dem Rechtsgeschäft Verpflichtete davon Kenntnis 
erhalten, ob nach Ansicht der VerwaJltungsstraf­
behörde' eine el'hebliche überschreitung des orts­
üblichen Pl'eis,es vOll1iegt, und in die Lage ver­
setzt werden, bejahendenfalls die daraus resul­
tierenden zivilrechtlichen Ansprüche (zum Bei­
spiel Anfechtung des Rechtsgeschäftes wegen 
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Nichtigkeit) geltend zu machen~ Beiüherschrei- ordnungen ~ es handelt sich vor allem um Preis­
tung eines hehördlich festgesetzten Preises (§ 13 verordnungen und die inden Erläuterungen zu 
Abs. 1 Z. 1) ist eine solche Verständigung nicht· §, 9 Ahs. 13 zitierte Verordnung über die Aus­
erforderlich, weil der Verpflichtete in diesen dehnung derPreisauszei<;:hnungspflicht aur wei­
Fällen auf G1'1und der kundgemachten Pr,eisver- tere Dienstleistungen -:-: 'nach dem Wegfall der 
ordnung den zulässigen Höchstpreis selbst ohne gesetzlichen Grundlage als Gesetze weitergelten, 
weiteres feststeHen kann. aus verfassungsrechtlichenGründen nicht ge-, 

Aus dem Wortlaut de's Abs. 1 geht klar her- troffen wer,den kann, sieht Abs. 2 vor, daß auf 
vor, daß die dort vorgesehenen Mitteilungen Grund der Bestimmungen des Entwurfes Ver­
auch dann 2JU machen sind, wenn das Ver,wal.-· oI'idnungen s.chon ,vor dem Inkrafttreten des Ge~ 
tungsstrafverfahroen wegen dersdben Tat von setz es etl'assen werden können, damit sie g.1eich­
Amts wegen oder auf Grund der Anzeige eines zeitig mit dem Außerkrafttreten der au,f Grund 
anderen, als des Antragstellers eingeleitet wor- des Preisregelungsgesetzes 1957 erlaS'senen be­
den rst. hördlichen Anordnungerian deren Stelle treten 

Zu § 18: 

Als Zeitpunkt des Inkrafttretens wi,rd der 
1. Juli 1976 vorgesehen, weil ein gesetzloser Zu­
-stand nach dem Auslaufen des Preisregelungsge­
setzes 1957 und des Preistreibereigesetzes 1959, 
die mit 30. Juni 1976 befristet sind" vermieden 
werden solL ' 

Abs. 2 soLl einen 'lü&:enlosen übergang zur 
.neuen Recht'slage 'gewährleisten. Da eine einfach­
gesetzliche Anor,dnung, wonach die a.uf Grund 
des Preisregelungsgesetzes 1957 erlassenen Ver-

können. Da die im § 4 des Entwurfes vorge­
sehene Kommission bis dahin nicht kOnstituiert 
sein kann, kann bei der Erlassung dieser Ver- I 

ordnungen das im Entwurf vorgesehen'e Verfah­
ren noch nicht zur Anwendung kommen. 

Der Abs. 3 stellt - wie bereits zu § 1 aus­
geführt - eine Ausnahme von dem im § 1 
Abs. 1 Z. 3 aufgestellten Grundsatz dar, wo­
nach' ,die Bestimmungen dieses Entwurfes nur 
Anwendung finden sollen, wenn nicht andere 
einschlägfge Rechtlsvorschriften bestehen.' 

Abs. 5 enthält die Vollziehungsklausel. 

104 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)16 von 16

www.parlament.gv.at




